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Die Lehrerinnen sind nicht dafür verurteilt worden, dass sie die Gesundheit nicht schriftlich
abgefragt haben, sondern dass sie den Schaden nicht abgewendet haben. In der
Garantenstellung stehen sie eben nicht nur für ihre Unterlassung ein, sondern strafrechtlich
auch für den „Erfolg“, (den eingetretenen Tatbestand), also eben nicht nur für die
Sorgfaltspflichtverletzung, sondern es ist dann ein Tötungsdelikt, sofern zwischen dem Tod und
dem eigentlich kleinen Vergehen ein Kausalzusammenhang besteht. Kleine Fehler können so
schnell immense Haftungs- sowie strafrechtliche Folgen haben.

Das gilt für Klassenfahrten sicher in besonderer Weise, wo zu wenige Personen eine zu
komplexe Situation beherrschen sollen und dabei nicht nur betreuen, sondern auch das
Programm organisieren müssen und unter Stress und Schlafmangel keine Fehler machen
dürfen. Kann man ernsthaft niemandem empfehlen. Wir hatten bisher einfach Glück, Sorgfalt
hin oder her.

Wenn sie die Gesundheit schriftlich abgefragt hätten, wären sie vermutlich auch verurteilt
worden.
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